
die Ausschließung von Zeugen (§§ 7, 
8, 10 TestG) — müssen bei der Er
richtung eines Testaments bei naher 
Todesgefahr noch folgende s p e 
z i e l l e  Erfordernisse erfüllt sein:
1. Der Erblasser muß sich in so na
her Todesgefahr befinden, daß we
der die Errichtung eines ordent
lichen Testaments noch eines Not
testaments vor dem Bürgermeister 
gemäß § 23 TestG möglich ist;
2. das Testament muß durch münd
liche Erklärung vor drei Zeugen er
richtet werden;
3. über die mündliche Erklärung 
des Erblassers muß eine Nieder
schrift aufgenommen werden.
Bei der gesetzlichen Regelung die
ser Formerfordernisse wurde davon 
ausgegangen, daß sie von Laien zu 
beachten sind. Sie geben den Rah
men an, der unbedingt eingehalten 
werden muß, damit eine exakte 
Wiedergabe des letzten Willens des 
Erblassers gewährleistet ist.
Eine extensive Auslegung dieser Be
stimmungen ist zugunsten der Gül
tigkeit des Testaments nur in den 
Fällen gesetzlich zugelassen, in de
nen eine solche Auslegung die Er
mittlung des tatsächlichen Willens 
des Erblassers nicht beeinträchtigt. 
Nach § 24 Abs. 3 in Verb, mit § 23 
Abs. 2 TestG muß z. B. die Besorg
nis, daß die Errichtung eines or
dentlichen Testaments nicht mehr 
möglich ist, nicht Objektiv gegeben 
sein. Es genügt, daß der Erblasser 
und die Beteiligten annehmen, die 
Situation einer Todesgefahr sei ge
geben.
Ähnlich ist es bei der Niederschrift, 
die an sich die Formvorschrift des 
notariellen Testaments erfordert. 
Nach § 24 Abs. 3 in Verb, mit § 23 
Abs. 6 TestG führen bei der Errich
tung eines Nottestaments wegen na
her Todesgefahr etwaige Formfehler 
nicht zur Ungültigkeit des Testa
ments, wenn mit Sicherheit anzu
nehmen ist, daß das Testament die 
zuverlässige Wiedergabe der Erklä
rung des Erblassers enthält.
Die Verletzung dieser Formvor
schrift hat nur dann die Nichtigkeit 
des Testaments zur Folge, wenn es 
z. B. infolge des Fehlens zwingend 
erforderlicher Angaben in Wider
spruch zu anderen letztwilligen Be
stimmungen des Erblassers geraten 
ist. Das ist z. B. dann der Fall, 
wenn mehrere Nottestamente ohne 
Datum mit widersprechendem In
halt vorliegen und die Reihenfolge 
der Errichtung nicht geklärt wer
den kann.
Im Gegensatz dazu ist die unter 2) 
genannte Voraussetzung — die stän
dige und gleichzeitige Anwesenheit 
von drei Zeugen — nicht extensiv 
auslegbar. Es müssen also zwingend 
drei Zeugen bei der Errichtung des 
Nottestaments anwesend sein. Ist 
diese Voraussetzung nicht erfüllt, so 
führt das in jedem Fall zur Nich
tigkeit des Testaments (vgl. §§ 6 
Abs. 1, 12, 24 Abs. 2 und 3 TestG).
§ 24 Abs. 3 TestG bezieht sich hin
sichtlich der Zeugen auf die §§ 7, 8

und 10 TestG. § 12 TestG, der be
stimmt, daß die mitwirkenden Per
sonen bei der Testamentserrichtung 
ständig zugegen sein müssen, wird 
hier nicht erwähnt. Das besagt aber 
nicht, daß diese Bestimmung im 
Falle der Errichtung eines Nottesta
ments nicht zwingend anzuwenden 
ist, daß also etwa die drei Zeugen 
niGht ständig anwesend sein müß
ten. Wenn § 12 TestG nicht aus
drücklich erwähnt ist, so deshalb, 
weil er entsprechend der Systema
tik des Testamentsgesetzes nicht nur 
für Zeugen, sondern für alle bei 
der Testamentserrichtung mitwir
kenden Personen (Notare, Bürger
meister, Dolmetscher und Zeugen) 
Gültigkeit hat. Es ist verständlich, 
daß die ständige Anwesenheit der 
Zeugen erforderlich ist, weil durch 
ihre Mitwirkung die exakte Wie
dergabe des letzten Willens des Erb
lassers gewährleistet werden soll.
In seinem Urteil vom 23. April 1968 
- 2 Zz 5/68 - (NJ 1968 S. 471) hat 
das Oberste Gericht hinsichtlich der 
Testamentserrichtung durch einen 
vermutlich blinden Bürger vor dem 
Notar ausgeführt, daß der Notar 
prüfen muß,, ob beim Erblasser 
eines der im § 6 Abs. 1 TestG ge
nannten Gebrechen vorliegt. Habe 
er die Überzeugung erlangt, daß der 
Erblasser blind ist — wobei es ge
nüge, daß dieser infolge erheblicher 
Sehschwäche nicht lesen kann —, so 
müsse er zur Testamentserrichtung 
einen zweiten Notar oder zwei Zeu
gen hinzuziehen. Diese müßten 
während der ganzen Verhandlung 
zugegen sein; andernfalls sei das 
Testament nichtig.
Wenn ein solch strenger Maßstab 
bereits bei der Testamentserrich
tung vor dem Notar anzulegen ist, 
dann muß das erst recht für die 
Errichtung eines Nottestaments nach 
§ 24 Abs. 2 TestG gelten. Es müssen 
also drei Zeugen anwesend sein, 
und zwar gleichzeitig und ständig, 
weil sie Mitwirkende i. S. des § 12 
TestG sind.
Diese Problematik stand im Mittel
punkt zweier Entscheidungen des 
Staatlichen Notariats und der dazu 
ergangenen Beschwerdeentscheidun
gen des Kreisgerichts Neuruppin:
Im ersten Fall war das Testament 
zunächst in Anwesenheit von zwei 
Zeugen und den Bedachten erklärt 
und von einem Miterben niederge
schrieben worden. Noch am selben

Tage, jedoch zu einem späteren 
Zeitpunkt, hatte der Erblasser ei
nem Dritten bestätigt, daß das dem 
Dritten gezeigte Protokoll seinen 
letzten Willen enthalte. Das Staat
liche Notariat und das Kreisgericht 
haben diese letztwillige Verfügung 
wegen Verletzung des § 24 Abs. 2 
(letzter Halbsatz) TestG für nichtig 
erklärt und die aus dem Nottesta
ment abgeleitete Erbfolge als nicht 
eingetreten bezeichnet.
Im zweiten Fall war zwar das Te
stament in Anwesenheit von drei 
Zeugen vom Erblasser eitdärt und 
entsprechend protokolliert worden, 
jedoch war die Erbeinsetzung nich
tig, weil ein Zeuge der Vater- der 
im Testament 'eingesetzten Erbin 
war, was gemäß § 8 Abs. 2 TestG 
zur Nichtigkeit der Zuwendung an 
den Bedachten führt.
Während die Problematik des zu
letzt genannten Sachverhalts u. E. 
von der Rechtslage her eindeutig 
ist, könnte hinsichtlich des ersten 
Falls argumentiert werden, daß 
gleichrangig neben dem Formerfor
dernis der ständigen und gleichzei
tigen Anwesenheit von drei Zeugen 
die exakte Ermittlung des letzten 
Willens des Erblassers durch andere 
Beweismittel stehen müßte. Immer
hin steht fest, daß die Niederschrift 
tatsächlich den letzten Willen des 
Erblassers enthielt. Dem ist aber 
entgegenzuhalten, daß die Formvor
schrift der gleichzeitigen und stän
digen Anwesenheit von drei Zeu
gen zwingend zu beachten ist und 
daß der tatsächliche letzte Wille des 
Erblassers nur dann als rechtswirk
sam wiedergegeben gilt, wenn er in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
erklärt wurde.
Wir halten die Regelung des § 24 
Abs. 2 TestG in der von uns vor
genommenen Auslegung auch wei
terhin für erforderlich, um die kor
rekte Wiedergabe des letzten Wil
lens des Erblassers unter den ge
gebenen Bedingungen zu gewährlei
sten. Eine extensive Auslegung der 
Bestimmung könnte u. U. zu einer 
gesellschaftlich nicht vertretbaren 
und auch vom Erblasser nicht ge
wollten Nachlaßregelung führen.
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Das zentrale Schreibzimmer des Kreisgerichts Wolgast — 
Kollektiv der sozialistischen Arbeit
Es ist bereits wiederholt darauf 
hingewiesen worden, daß die Durch
setzung einer rationellen Arbeits
organisation nicht nur eine techni
sche, sondern in erster Linie eine 
politisch-ideologische Aufgabe ist. 
Deshalb haben wir beim Kreisge
richt Wolgast schon lange, bevor 
die technischen Voraussetzungen 
bestanden, damit begonnen, in Par
tei- und Gewerkschaftsversamm
lungen sowie in Arbeitsbesprechun

gen Klarheit über die Notwendig
keit der Einrichtung eines zentralen 
Schreibzimmers zu schaffen. Gegen
stand dieser Beratungen waren u. a.:
— die sinnvolle Nutzung der Dik

tiertechnik,
— die Arbeitsorganisation in einem 

zentralen Schreibzimmer,
— die Ausarbeitung von Leistungs

kennziffern,
— die Ausgestaltung der Arbeits

räume.

708


